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§ 23

(1) Der Beschwerdeausschuß 1st Organ der Volks
vertretung und ihr rechenschaftspflichtig. Er kann Ent
scheidungen staatlicher Organe nicht aufheben.

(2) Er berichtet der Volksvertretung mindestens ein
mal jährlich über die Ergebnisse der Bearbeitung der 
bei ihm vorgebrachten Beschwerden der Bürger und 
über sich daraus ergebende Schlußfolgerungen.

(3) Der Rat der jeweiligen Volksvertretung gewähr
leistet und unterstützt die Tätigkeit des Beschwerde
ausschusses.

§ 24

(1) Der Beschwerdeausschuß prüft, ob

a) die durch die Beschwerde angefochtene Entschei
dung der Verfassung, den gesetzlichen Bestimmun
gen und den Beschlüssen der Volksvertretung 
entspricht

b) die Entscheidung unter Ausnutzung aller Mög
lichkeiten zur Herstellung der Übereinstimmung 
zwischen persönlichen Interessen und gesell
schaftlichen Erfordernissen erfolgt ist

c) die berechtigten Interessen des Bürgers gewahrt 
wurden

d) die Prinzipien der sozialistischen Leitungstätig
keit beachtet wurden

e) die Gründe der Entscheidung ordnungsgemäß er
läutert wurden.

(2) Zur Überprüfung der Beschwerden müssen die 
Beschwerdeausschüsse den Beschwerdeführer und den 
Leiter des örtlichen Staatsorgans, gegen dessen Maß
nahme die Beschwerde eingelegt wurde, zu einer Aus
sprache einladen. Die Beschwerdeausschüsse können 
zur Vorbereitung ihrer Entscheidung

a) die mit der angefochtenen Entscheidung zusam
menhängenden Unterlagen anfordern oder ein- 
sehen

b) die Mitarbeiter und Leiter der betreffenden Fach
organe sowie die zuständigen Mitglieder und den 
Vorsitzenden des Rates zur Berichterstattung über, 
die Sache auffordern

c) Ortsbesichtigungen vornehmen

d) Gutachten oder Stellungnahmen anderer Staats
organe sowie von Sachverständigen, gesellschaft
lichen Organisationen, Organen und Einrichtun
gen sowie anderen Bürgern einholen.

§ 25

(1) Über jede Beschwerde hat der Besch Werdeaus
schuß eine Entscheidung zu treffen. Sie kann darin be
stehen :

a) eine Entscheidung über die Sache durch den zu
ständigen Rat zu beantragen und dazu ent
sprechende Empfehlungen zu geben. Behandelt 
der Beschwerdeausschuß eines Kreistages Be
schwerden über Entscheidungen der Vorsitzenden 
der Räte der kreisangehörigen Städte und Ge
meinden, beantragt er die erforderliche Entschei
dung beim Rat der Stadt bzw. Gemeinde

b) die angefochtene Maßnahme oder Entscheidung 
wegen offensichtlichen Verstoßes gegen die Ge
setzlichkeit auszusetzen und vom Vorsitzenden 
des zuständigen Rates ihre unverzügliche Aufhe
bung zu verlangen

c) die Beschwerde an das Staats- und Wirtschafts
organ zu übergeben, welches gemäß den gesetz
lichen Bestimmungen für die Bearbeitung und 
für die Entscheidung zuständig ist oder,

d) die Beschwerde abzulehnen.

(2) Der Beschwerdeausschuß hat das Recht, bei 
Weitergabe von Eingaben an die für die Entscheidung 
zuständigen Staats- und Wirtschaftsorgane eine Infor
mation über die Erledigung zu verlangen, wenn der 
Sachverhalt auf grobe Verletzungen der Rechte der 
Bürger oder ernste Verstöße gegen die Prinzipien so
zialistischer Menschenführung schließen läßt.

(3) Erhält der Beschwerdeausschuß durch Eingaben, 
zu denen noch keine Entscheidung des zuständigen 
Leiters vorliegt, Hinweise auf grobe Verstöße gegen 
die Prinzipien sozialistischer Menschenführung durch 
örtliche Staatsorgane, ist er verpflichtet, die zuständige 
Kommission der Volksvertretung und den zuständigen 
Leiter zu informieren und ihnen eine Überprüfung zu 
empfehlen.

(4) Die Entscheidung des Beschwerdeausschusses ist 
innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der Beschwerde 
dem Beschwerdeführer und dem Leiter des örtlichen 
Staatsorgans, gegen dessen Maßnahme oder Entschei
dung die Beschwerde eingelegt wurde, schriftlich mit
zuteilen und schriftlich oder mündlich zu begründen.

§ 26

(1) Ist der Beschwerdeausschuß mit der Entscheidung 
des Rates über eine von ihm behandelte Beschwerde 
nicht einverstanden oder kommt der Rat dem Ver
langen nach Aufhebung einer Entscheidung nicht nach, 
ist er verpflichtet, die Angelegenheit der Volksvertre
tung zur Entscheidung vorzulegen. Dies gilt auch, 
wenn sich Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Rats
beschlusses ergeben oder wenn der Beschwerdeaus
schuß eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeu
tung der Angelegenheit feststellt.

(2) Der Bescherdeausschuß kann im Interesse der 
Klärung von mit Beschwerden zusammenhängenden 
sachlichen Problemen oder Fragen der staatlichen Lei
tungstätigkeit dem Rat, den zuständigen Kommissionen 
der Volksvertretung und anderen Staatsorganen emp
fehlen, sich mit diesen Problemen, mit dem Verhalten 
und der Arbeitsweise von Leitern und Mitarbeitern zu 
befassen.

A b s c h n i t t  VI
i

Gewährleistung der Durchführung des Erlasses 

§ 27

(1) Der Staatsrat übt die ständige Aufsicht über die 
Durchführung dieses Erlasses aus.


